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Steuerabzüge für Kinder

Neben dem klassischen 
Familienmodell gibt es 
heute vielfältige Kons-
tellationen mit Kindern: 
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Alleinerziehende, Patchwork-
familien und neu auch die 
gleichgeschlechtliche Ehe. 
Wer darf in der Steuererklä-
rung welche Kinderabzüge 
geltend machen?

Bund und Kantone gewähren 
Steuerabzüge, sobald Nach-
wuchs ins Spiel kommt. Das An-
recht auf den Kinderabzug be-
ginnt mit der Geburt des Kindes. 
Es gilt für die ganze Schulzeit 
sowie die Dauer der Erstausbil-
dung (zum Beispiel Berufslehre, 

Studium). Für klassische oder 
neu auch gleichgeschlechtliche 
Ehepaare mit Kindern sind die 
Abzüge einfach zu handhaben: 
Sie werden in der gemeinsa-
men Steuererklärung geltend 
gemacht und reduzieren das ge-
meinsam deklarierte steuerbare 
Einkommen. 

Wer darf abziehen?

Bei getrenntlebenden Eltern mit 
gemeinsamer elterlicher Sorge 
kann – bei der direkten Bun-
dessteuer – jeder Elternteil den 
halben Abzug beanspruchen. 
Die gilt, sofern keine Abzüge für 
Unterhaltsbeiträge an die Kin-
der geltend gemacht werden. 
Sobald Unterhaltsleistungen 
fliessen, kann der Leistende die 
Kinderalimente abziehen. Der 
andere Elternteil hat die Kinder-
alimente als Einkommen zu ver-
steuern und erhält dafür den 

Kinderabzug zu 100 Prozent 
zugesprochen. Bei Konkubinats-
paaren mit gemeinsamem Sor-
gerecht wird der Kinderabzug zu 
je 50 Prozent aufgeteilt, unge-
achtet der Einkommensverhält-
nisse.

Anders bei den Kantons- und 
Gemeindesteuern: Bei getrennt-
lebenden Eltern mit gemein-
samer elterlicher Sorge erhält 
derjenige Elternteil den Kinder-
abzug, welcher zur Hauptsache 
für den Unterhalt des Kindes 
aufkommt. Sobald Unterhalts-
beiträge an die minderjährigen 
Kinder in der Steuererklärung 
abgezogen werden, wird der 
Kinderabzug demjenigen Eltern-
teil zugesprochen, der auch die 
Kinderalimente als Einkommen 
zu versteuern hat. Bei Konkubi-
natspaaren (gleicher Haushalt, 
gemeinsames Sorgerecht, kei-
ne Unterhaltszahlungen) erhält 
derjenige Elternteil den Kinder-

abzug, welcher über das höhere 
Einkommen verfügt.

Welche Abzüge für wen?

Der Bund gewährt für das Steuer-
jahr 2021 einen Kinderabzug in 
der Höhe von 6500 Franken. 
Dazu kommt die Möglichkeit, 
bei der direkten Bundessteuer 
die Kosten für die Kinderbe-
treuung abzuziehen (maximal 
10’100 Franken). Unverheirate-
te Eltern, die mit gemeinsamen 
Kindern zusammen in einem 
Haushalt leben, können den Ab-
zug geltend machen, wenn sie 
beide gleichzeitig einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen beziehungs-
weise in Ausbildung stehen oder 
wenn eine Erwerbsunfähigkeit 
vorliegt. Halten die unverheira-
teten Eltern die elterliche Sorge 
gemeinsam inne, kann jeder El-
ternteil maximal 5’050 Franken 
der nachgewiesenen Kosten für 

die Kinderdrittbetreuung in Ab-
zug bringen. Es besteht jedoch 
die Möglichkeit, dass die Eltern 
eine andere Aufteilung bean-
tragen, diese ist jedoch zu be-
gründen und nachzuweisen. Bei 
getrennten, geschiedenen oder 
unverheirateten Eltern (zwei 
Haushalte) kann grundsätz-
lich der Elternteil, der mit dem 
Kind zusammenlebt und einer 
Erwerbstätigkeit nachgeht, die 
Kinderdrittbetreuungskosten in 
Abzug bringen. 

Bei den Staats- und Gemeinde-
steuern fallen die Abzugsmög-
lichkeiten kantonal unterschied-
lich hoch aus. Die Angaben dazu 
finden sich in der Wegleitung 
zur Steuererklärung. 
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